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Oberste Finanzbehörden  
der Länder 
 
nachrichtlich: 
 
Vertretungen der Länder beim Bund 
    

 Verteiler U1 und U2 - 

BETREFF  Umsatzsteuer; 
  § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 und Nr. 7 Umsatzsteuergesetz (UStG), Angabe des Zeitpunkts 

der Leistung und der im Voraus vereinbarten Minderungen des Entgelts 
BEZUG BMF-Schreiben vom 29. Januar 2004, BStBl I 2004, S. 258 

- IV B 7 - S 7280 - 19/04 - 
GZ  IV B 7 - S 7280a - 145/04 (bei Antwort bitte angeben) 

  

Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG ist in der Rechnung der Zeitpunkt der Lieferung oder 
sonstigen Leistung anzugeben. Im Fall des § 14 Abs. 5 Satz 1 UStG ist der Tag der Verein-
nahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts anzugeben, sofern dieser Zeitpunkt fest-
steht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist. Gemäß § 14 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 7 UStG muss in der Rechnung u.a. auch jede im Voraus vereinbarte Minderung des 
Entgelts, soweit sie nicht bereits im Entgelt enthalten ist, angegeben werden. Unter Bezug-
nahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt 
hierzu Folgendes: 
 
1. Angabe des Zeitpunkts der Leistung oder der Vereinnahmung 
 
Die Angabe des Zeitpunkts der Lieferung oder der sonstigen Leistung ist im Regelfall erfor-
derlich. Dies gilt auch dann, wenn der Tag der Leistung mit dem Rechnungsdatum überein-
stimmt. Bei einer Rechnung über eine bereits ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung ist 
eine Angabe des Leistungszeitpunkts in jedem Fall erforderlich. Der Zeitpunkt der Leistung 
kann sich aus anderen Dokumenten (z.B. Lieferschein) ergeben, die jedoch in dem Dokument, 
in dem Entgelt und Steuerbetrag enthalten sind, zu bezeichnen sind (§ 31 Abs. 1 UStDV). Bei 
der Angabe des Zeitpunkts der Leistung reicht es aus, wenn der Kalendermonat angegeben 
wird, in dem die Leistung ausgeführt wurde (§ 31 Abs. 4 UStDV). 
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Seite 2  Wird über eine noch nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet, handelt 

es sich um eine Rechnung über eine Anzahlung, in der die Angabe des Zeitpunkts der Verein-
nahmung des Entgelts oder Teilentgelts entsprechend § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG nur dann 
erforderlich ist, wenn der Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstel-
lungsdatum der Rechnung übereinstimmt. In diesem Fall reicht es aus, den Kalendermonat 
der Vereinnahmung anzugeben. 
 
2. Angabe der im Voraus vereinbarten Minderung des Entgelts 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 UStG sind Rechnungen in Papierform oder vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Empfängers auf elektronischem Weg zu übermitteln. Da Vereinbarungen über 
Entgeltminderungen auch Bestandteil der Rechnung sind, gelten die sich aus § 14 Abs. 1 
Satz 2 UStG ergebenden Formerfordernisse auch für diese. Gemäß § 31 Abs. 1 UStDV kann 
eine Rechnung aus mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die nach § 14 Abs. 4 
UStG erforderlichen Angaben insgesamt ergeben. Sofern die Entgeltminderungsvereinbarung 
in dem Dokument, in dem Entgelt und Steuerbetrag angegeben sind, nicht enthalten ist, muss 
diese als gesondertes Dokument schriftlich beim leistenden Unternehmer und beim 
Leistungsempfänger oder dem jeweils beauftragten Dritten (§ 14 Abs. 2 Satz 4 UStG) vorlie-
gen. Allerdings sind in dem Dokument, in dem das Entgelt und der darauf entfallende Steuer-
betrag zusammengefasst angegeben sind, die anderen Dokumente zu bezeichnen, aus denen 
sich die übrigen Angaben ergeben. Die Angaben müssen leicht und eindeutig nachprüfbar 
sein. 
 
2.1 Rabatt- oder Bonusvereinbarung 
 
Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 UStG ist in der Rechnung jede im Voraus vereinbarte Minde-
rung des Entgelts anzugeben, sofern diese nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist.  
 
In Anwendung der vorgenannten Vorschriften ist es deshalb ausreichend, wenn in dem Do-
kument, das zusammengefasst die Angabe des Entgelts und des darauf entfallenden Steuerbe-
trags enthält, auf die entsprechende Konditionsvereinbarung hingewiesen wird. Für eine 
leichte Nachprüfbarkeit ist allerdings eine hinreichend genaue Bezeichnung erforderlich. Um 
den Erfordernissen des § 31 Abs. 1 UStDV zu genügen, können die die entsprechenden Ver-
einbarungen enthaltenden Dokumente z.B. durch einen Hinweis wie „Es ergeben sich Ent-
geltminderungen auf Grund von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.“, „Entgeltminderungen 
ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen.“ oder „Es beste-
hen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.“ bezeichnet werden. Dies gilt allerdings nur, wenn 
die Angaben leicht und eindeutig nachprüfbar sind (§ 31 Abs. 1 Satz 3 UStDV). Eine leichte 
und eindeutige Nachprüfbarkeit ist gegeben, wenn die Dokumente über die Entgeltminde-
rungsvereinbarung in Schriftform vorhanden sind und auf Nachfrage ohne Zeitverzögerung 
bezogen auf die jeweilige Rechnung vorgelegt werden können. 



 
Seite 3  Ändert sich eine vor Ausführung der Leistung getroffene Vereinbarung nach diesem Zeit-

punkt, ist es nicht erforderlich, die Rechnung zu berichtigen. 
 
Die Verpflichtung zur Angabe der im Voraus vereinbarten Minderungen des Entgelts bezieht 
sich nur auf solche Vereinbarungen, die der Leistungsempfänger gegenüber dem leistenden 
Unternehmer unmittelbar geltend machen kann. Vereinbarungen des leistenden Unternehmers 
mit Dritten, die nicht Leistungsempfänger sind, müssen in der Rechnung nicht bezeichnet 
werden. Im Übrigen gilt § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG unverändert fort. 
 
2.2 Skonto 
 
Bei Skontovereinbarungen genügt eine Angabe wie z.B. „2 % Skonto bei Zahlung bis ......“ 
den Anforderungen des § 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG. Das Skonto muss nicht betragsmäßig (weder 
mit dem Bruttobetrag noch mit dem Nettobetrag zzgl. USt) ausgewiesen werden. 
 
3. Änderung der Bemessungsgrundlage 
 
Die Berichtigung des Steuerbetrags nach § 17 Abs. 1 UStG ist durch den leistenden Unter-
nehmer für den Zeitpunkt vorzunehmen, in dem sich die Minderung der Bemessungsgrund-
lage durch Inanspruchnahme des Skonto oder die Gewährung des Bonus oder des Rabattes 
verwirklicht. Das gilt für die Berichtigung des Vorsteuerabzugs durch den Leistungsempfän-
ger entsprechend. 
 
Ein Belegaustausch ist bei Inanspruchnahme des Skonto oder der Gewährung des Rabattes 
oder des Bonus nicht erforderlich. Entsprechend Abschnitt 223 Abs. 3 Satz 4 UStR ist ein 
Belegaustausch nur für die in § 17 Abs. 4 UStG bezeichneten Fälle vorgeschrieben. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
Kraeusel 
 


